Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.05.07 die nachfolgende Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder beschlossen.
Stadt Lauffen a.N.

Satzung über die Erhebung von Benutzungsgebühren für die städtischen Tageseinrichtungen für Kinder vom 23. Mai 2007

Auf Grund von § 4 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03.10.1983 und in Verbindung mit §§2, 13 und 19 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sowie § 6 des Kindertagesbetreuungsgesetzes (KiTaG) vom 09.04.2003 hat der Gemeinderat der Stadt Lauffen a.N. am 23.05.2007,  folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Erhebungsgrundsatz

(1)
Die Stadt Lauffen a.N. betreibt Tageseinrichtungen für Kinder als öffentliche Einrichtungen. Zur teilweisen Deckung des entstehenden Aufwands werden für die Benutzung der Tageseinrichtungen für Kinder Gebühren nach dieser Satzung erhoben. 

(2)
Die Gebühren sind für alle angemeldeten Kinder zu entrichten, gleichgültig ob sie im Erhebungszeitraum (Kalendermonat) die Tageseinrichtung tatsächlich besuchen oder nicht. Die Gebühr ist für 11 Kalendermonate (der Monat August ist in der Regel frei) zu entrichten. 

§ 2

Gebührenschuldner

Gebührenschuldner sind die Sorgeberechtigten des Kindes, das die Einrichtung besucht. Mehrere Schuldner haften als Gesamtschuldner. 

§ 3
Bemessungsgrundlagen und Höhe der Gebühren

(1)
Die Benutzungsgebühren für die einzelnen Tageseinrichtungen für Kinder sind aus der jeweils gültigen aktuellen Gebührenübersicht ersichtlich. Diese Gebührenübersichten sind jeweils Bestandteil dieser Satzung. Bis zum Beginn des folgenden Berechnungsjahres gelten die für das diesem vorangegangene Berechnungsjahr geltenden Gebühren weiter.

(2)
Mit Ausnahme der Benutzungsgebühren für  Kindergärten mit Regelöffnungszeiten und verlängerten Öffnungszeiten richtet sich die Höhe der Benutzungsgebühren nach der Zahl der Kinder der Familie, die dem gemeinsamen Haushalt angehören (Familienangehörige) und dem Monatsbruttoeinkommen nach Abs. 3, wobei nur Kinder bis zum 18. Lebensjahr berücksichtigt werden. Dies gilt entsprechend für Kinder des Lebenspartners bei Lebensgemeinschaften, die im gemeinsamen Haushalt leben.

(3)
Maßgebendes Einkommen ist das durchschnittliche monatliche bzw. jährliche Bruttoeinkommen im vorangegangenen Kalenderjahr. Zum Bruttoeinkommen zählen die erzielten positiven Einkünfte im Sinne des § 2 Abs. 1 und 2 des Einkommensteuergesetzes. Sie sind insbesondere Einkünfte


-
aus nichtselbständiger Arbeit, 


-
aus selbständiger Arbeit, 


-
aus Land- und Forstwirtschaft,


-
aus Kapitalvermögen,


-
aus Vermietung und Verpachtung,


-
aus Gewerbebetrieb und 


-
sonstige Einkünfte im Sinne des § 22 des Einkommensteuergesetzes.


Mit zu berücksichtigen sind auch Krankengeld und Unterhaltszahlungen sowie Lohnersatzleistungen und ausländische Einkünfte nach § 32 b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes. 


Eine Verrechnung mit Verlusten aus anderen Einkunftsarten oder mit Verlusten anderer Familienangehöriger oder diesen gleichgestellten Personen ist nicht zulässig. 


Das Kindergeld wird bei der Einkommensermittlung mit berücksichtigt, Sparzulagen für vermögenswirksame Leistungen werden nicht angerechnet.

(4)
Maßgeblich ist das Einkommen beider Eltern und die Zahl der zum Haushalt gehörenden Kinder unter 18 Jahren. Bei Lebensgemeinschaften ist das Einkommen des Lebenspartners mit zu berücksichtigen. 

(5)
Die Beitragsstufe wird durch die Stadtverwaltung Lauffen a.N. auf der Grundlage des durchschnittlichen monatlichen bzw. des jährlichen Bruttoeinkommens und der Zahl der Kinder festgesetzt. Berücksichtigt werden Kinder unter 18 Jahren.


Werden entsprechende Einkommensnachweise (u.a. Steuerbescheide / Lohnsteuerbescheinigungen) nicht rechtzeitig vorgelegt, erfolgt die Einstufung nach der entsprechenden Beitragsgruppe der höchsten Beitragsstufe. Werden entsprechende Einkommensnachweise verspätet vorgelegt, erfolgt  die Festsetzung der Kindergartengebühr rückwirkend für das betreffende Steuerjahr  für die entsprechende Beitragsgruppe. Evtl. Zuvielzahlungen werden erstattet.

(6)
In besonderen Härtefällen kann die Benutzungsgebühr auf Antrag ganz oder teilweise erlassen werden. 

§ 4

Entstehen und Fälligkeit der Gebühr

(1)
Die Gebührenschuld entsteht mit Beginn eines jeden Monats. Sie entsteht erstmalig mit Beginn des Kalendermonats, in dem der Besuch der Tageseinrichtung zum ersten Mal erfolgt ist. Sie endet mit Ablauf des Monats, in dem der Besuch der Tageseinrichtung beendet wird. 


Zuviel entrichtete Gebühren werden erstattet. 

(2)
Die Gebühr wird zum 1. eines jeden Monats, bei Neuaufnahme zum Zeitpunkt der Aufnahme, im Gesamtbetrag zur Zahlung fällig. 


Die Kindergartengebühr ist durch Bankeinzugsverfahren an die Stadt Lauffen a.N. zu entrichten. In begründeten Fällen kann auf Antrag einer Befreiung vom Bankeinzugsverfahren zugestimmt werden. 

(3)
Bei einem Zahlungsrückstand von mehr als 2 Monatsbeiträgen kann das Kind vom weiteren Besuch der Tageseinrichtung ausgeschlossen werden. 

§ 5

Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Verkündigung in Kraft. 

Lauffen a.N., den 24.05.2007

Waldenberger

Bürgermeister
Hinweis:

Eine Verletzung der Verfahrens- oder Formvorschrift in der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder auf Grund der GemO erlassener Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung in der Fassung vom 03.10.1983 unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung bei der Stadt Lauffen a.N. geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann etwaige Verletzungen gleichwohl auch später geltend machen, wenn

-
die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, der Genehmigung oder Bekanntmachung verletzt worden sind oder

-
der Bürgermeister den Beschluss nach § 43 Gemeindordnung wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder 

-
vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat. 

